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nein

nein 
Rücksprache mit dem Halter

§ 1i (2) StVG

Inhaltliche Antragsprüfung
Antrag 

genehmigungsfähig?

Antragsunterlagen
vollständig?

§ 16 (3) Nr.4 AFGBV

Halter stellt Antrag auf Erteilung einer 
Erprobungsgenehmigung

§ 16 AFGBV

ja

Einzelgenehmigung/ 
Typgenehmigung?

Nachtr. Veränderungen 
am Fahrzeug?

Erteilung der Erprobungsgenehmigung 
für max. 4 Jahre

Versagung des Antrags

Anhörung der für den 
Betriebsbereich zuständigen 

Landesbehörden

jaja

ja

nein 

§ 1i (2) StVG i.V.m. § 28 VwVfG

Nachbesserungen 
vorgenommen?

ja
nein 

nein

- Entwicklungskonzept
- Beschreibung der Veränderungen am Fahrzeug
- Darlegung der Einhaltung des Stands der Technik
- Darlegung der Sicherstellung der permanenten Überwachung
- (Erklärung der) Bereitstellung von Daten und Ereignissen

- Anfangsdaten
- Beschreibungsbogen


